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Anpassung der Luftraumstruktur 2025: Redesign Luftraum Zürich 

Die schweizerische Luftraumstruktur wird regelmässig auf ihre Zweckmässigkeit überprüft und bei Bedarf 
angepasst. Die in diesem AIC dokumentierten Änderungen werden gestützt auf Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung über den Flugsicherungsdienst (VFSD; SR 748.132.1) für 2025 unterbreitet. Die Änderungen 
wurden im Namen derjeweiligen Antragstellenden vom Airspace Design Expert Team (AD ET) des High Level 
Airspace Policy Body (HLAPB) erarbeitet, das aus Vertreterinnen und Vertretern des BAZL, der 
Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority [MAA])‚ der Schweizer Luftwaffe und der nationalen 
Flugsicherungsdienstleistungserbringerin Skyguide besteht. Die allgemeinen Luftfahrtverbände wurden im 
Rahmen des National Airspace Management Advisory Committee (NAMAC) vom BAZL im Vorfeld über die 
Luftraumänderungen informiert. 

Vor der Anpassung der Luftraumstruktur wird den betroffenen Kreisen hiermit eine Möglichkeit zur 
Stellungnahme gegeben. Das Dokument enthält die Begründung und die Änderung der Luftraumstrukturen mit 
grafischen Darstellungen. Die Koordinaten sind über den folgenden Link und/oder QR-Code zugänglich: 

Für eine grafische Darstellung sind kml-Dateien unter den folgenden Links verfügbar: 

URL: https://www.skybriefing.ch 

Verwenden Sie vorzugsweise swiss geo admin, um kml-Dateien hochzuladen 

URL: https://s.geo.admin.ch/lrvz4ayfayqb 

SKYGUIDE, CH-8602 WANGEN BEI DÜBENDORF AIC B 003/2024 05-Sep-2024 
‘ I n n  



Die Stellungnahme einschliesslich der Begründung ist schriftlich bis spätestens am 5. Oktober 2024 
einzureichen bei: 

Post: Bundesamt für Zivilluftfahrt 
Sektion Luftraum 
3003 Bern 

Jede Luftraumänderung unterliegt einer positiven Sicherheits- und Risikobewertung, die aus 
verfahrenstechnischen und terminlichen Gründen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses AIC eventuell noch 
nicht vollständig abgeschlossen ist. 

Unter Berücksichtigung der eingegangenen Kommentare erlässt das BAZL anschliessend seinen Entscheid 
über die Änderung der Luftraumstruktur. Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde beim 
BundesvenNaItungsgericht eingelegt werden. 

Während des Konsultationsverfahrens wird keine Korrespondenz zu den eingereichten Stellungnahmen geführt. 

Publikationen zu den Luftraumänderungen 2025 

Da die Schweiz im nächsten Jahr kartenrelevante Anpassungen veröffentlichen muss, wurde beschlossen, die 
Luftraumänderungen 2025 sowie die Publikation der Luftfahrtkarten ab 20-MAR-2025 zu veröffentlichen. Dies 
steht im Einklang mit der Vereinbarung mit den betroffenen Nachbarländern. 
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Redesign Luftraum Zürich und Dübendorf 

Allgemeines: 

Nach zwei aufeinanderfolgenden Versuchen zur Neugestaltung des Luftraums um den Flughafen Zürich haben 
die Flughafen Zürich AG (FZAG), Swiss International Airlines (SWISS) und Skyguide das UVEK ersucht, dem 
BAZL die Federführung für einen dritten Anlauf zur Umstrukturierung des Luftraums um den Flughafen Zürich 
zu erteilen. Das BAZL könnte damit Entscheidungen auch dann durchsetzen, wenn keine Einigung zwischen 
allen Stakeholdern erzielt wird. Das Projekt Zürich Redesign wurde im März 2018 mit den relevanten Luftfahrt- 
Stakeholdern gestartet. Als Grundlage für die Neugestaltung des Luftraums dienten die bereits genehmigten 
existierenden lnstrumentenflugverfahren (IFP) des Flughafens. Diese IFP sind im Betriebsreglement des 
Flughafens Zürich niedergelegt und wurden im Rahmen des Redesign-Projekts nicht geändert; d. h. die 
Flugprofile bleiben gleich wie heute. Das Projekt heisst zwar Redesign Luftraum Zürich, umfasst aber auch den 
Luftraum des Militärflugplatzes Dübendorf. Auch für Dübendorf wurden nur die existierenden IFP für das 
Redesign des Luftraums verwendet. Aufgrund der Neuordnung der Lufträume Zürich und Dübendorf mussten 
andere von diesen Änderungen betroffene Luftraumteile angepasst werden. Dazu gehört die Anpassung der 
Flugbeschränkungsgebiete (LSR) für Segelflugzeuge innerhalb der Nahkontrollzone (TMA) von Zürich (keine 
operativen Änderungen, sondern nur Anpassung der Abmessungen an die neue TlVlA-Struktur), des Korridors 
A9 und der Trennlinie Mittelland-Jura/Alpen (geringfügige Auswirkungen auf die Untergrenze des Luftraums C - 
FL1OO vs. FL130/FL150). Schliesslich nahmen das BAZL und die betroffenen Stakeholder das 
Umgestaltungsprojekt als Anlass für die Erarbeitung eines Flugbeschränkungsgebiets (LSR) um den Flugplatz 
Speck-Fehraltorf, damit die regulatorischen Auflagen für den lokalen Betrieb erfüllt werden. Die derzeit 
geltenden Verfahren zwischen Dübendorf ATC und dem Flughafen Speck-Fehraltorf bleiben mit der Einführung 
des LSR unverändert. 

Das Redesign des Luftraums um den Flughafen Zürich wurde in einem iterativen Prozess mit den Luftfahrt- 
Stakeholdern in der Schweiz und in Deutschland erarbeitet, wobei das BAZL das "Target Level of Safety" (TLS) 
auf "eine Kollision pro eine Milliarde Flugbewegungen (1x10‘9)" festlegte. Die Entwicklung des Designs wird 
unten näher beschrieben. Zudem wird das eigentliche Design mit den horizontalen und seitlichen Abmessungen 
grafisch dargestellt. Das angewandte Design lässt sich wie folgt beschreiben: 

Das BAZL gab eine Studie zu einem "Collision Risk Modelling" (CRM) in Auftrag, in der das TLS auf das Risiko 
einer Kollision zwischen Flugzeugen, die nach lnstrumentenþugregeln (IFR) unter Flugsicherung (ATC) von und 
nach Flughafen Zürich fliegen, und Flugzeugen, die nach Sichtflugregeln (VFR) fliegen, angewendet werden 
sollte. Auf der Grundlage des Zürcher Verkehrsaufkommens und aller Radarspuren der IFR- und der VFR- 
Flugzeuge sowie der Luftraumverletzungen durch VFR-Flugzeuge wurde ein Modell entwickelt. Dabei wurde der 
minimale Abstand zwischen einem IFP und der Grenze des Luftraums, für den eine Freigabe beantragt wird, 
geschätzt. Der Abstand wird als CRlVI-Buffer—Wert bezeichnet. Alle Buffer wurden um die Nominalen Tracks der 
IFP von Zürich und Dübendorf gezogen, die gemäss der Richtlinie des BAZL "Airspace Design Principles 
Switzerland" (ADP CH) für den Schutz des Luftrau ms wesentlich sind und die Grundlage für den neuen Luftraum 
des Projekts Zürich Redesign bildeten. 

In der Folge wurde eine minimale Luftraumstruktur entwickelt und in Kontrollzone (CTR) und Nahkontrollzone 
(TMA) unterteilt. Diese Luftraumstrukturen entsprechen den Kriterien der Internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und der ADP CH. Allerdings ist der Arbeitsbereich des TWR Dübendorftrotz der 
Reduzierung der CTR Dübendorf zugunsten der CTR Zürich gleich geblieben. Durch die Reduzierung der CTR 
sollen Überlappungen der Lufträume vermieden werden. Für die Luftraumnutzenden ändert sich bei der 
Beantragung einer Freigabe für das Durchfliegen der CTR nichts. 
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Zusätzlich zu dieser Basisstruktur wurden die Bedürfnisse von Skyguide - die sichere, effiziente und þüssige 
Abwicklung des lFR-Verkehrs von und zum Flughafen Zürich - sowie jene der allgemeinen (motorisierten und 
nicht motorisierten) Luftfahrt und des Militärs in einer Experten-Arbeitsgruppe diskutiert. Die Expertengruppe 
(BAZL, Skyguide, Schweizer Luftwaffe, AOPA für die motorisierte allgemeine Luftfahrt in Absprache mit dem 
AeCS, und SFVS für die nicht motorisierte allgemeine Luftfahrt in Absprache mit dem SHV) legte das 
Luftfahrtdesign im vorliegenden Dokument fest. 

Der neuzugestaltende Teil über deutschem Territorium gehört nicht zu dieser Konsultation, sondern wird mit der 
deutschen Regulierungsbehörde und den Stakeholdern getrennt behandelt. 

Das in diesem Dokument beschriebene Luftraumdesign sieht lediglich einen ausreichenden Abstand zwischen 
dem IFR- und VFR—Verkehr vor, um gefährliche Annäherungen oder gar Kollisionen zu verhindern. Mit dem 
neuen Luftraumdesign kann Skyguide - anders als mit der heutigen Struktur- den lFR-Verkehr sowohl von Osten 
als auch von Westen in zwei verschiedenen Höhen auf die Piste 14 (Hauptlandepiste) des Flughafens Zürich 
leiten. Dadurch wird die Sicherheit verbessert. 

Wenn die Einhaltung der regulatorischen Kriterien nicht möglich war oder zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko 
geführt hätte (2. B. vorprogrammierte Luftraumverletzungen aufgrund anderer Verfahren), wurde eine 
geringfügige Abweichung von den ADP CH-Kriterien vorgenommen. Alle Abweichungen werden dokumentiert 
und zwecks Rückverfolgbarkeit und Transparenz im entsprechenden Anhang der ADP CH aufgeführt. 
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Übersicht über die Anpassung des Luftraumes Zürich' 

Abbildung 1 - Übersicht ZRH Luftraum 
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Abbildung 2 - ZRH CTR 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

GND 

Airspace Class: D 
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Zurich TMA 1 
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Abbildung 3 - ZRH TMA 1 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 3500 ft AMSL 

3000 ft AMSL 

Airspace Class: C 

Lower limit: 

Zurich TMA 2 
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Abbildung 4 - ZRH TMA 2 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 4500 ft AMSL 

3500 ft AMSL 

Airspace Class: C 

Lower limit: 
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Zurich TMA 3 
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Abbildung 5 - ZRH TMA 3 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 

Lower limit: 

Airspace Class: 
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Abbildung 6 -  ZRH TMA 4 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 

Lower limit: 

Airspace Class: 
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Zurich TMA 5 
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Abbildung 7- ZRH TMA 5 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 7500 ft AMSL 

Lower limit: 6500 ft AMSL 

Airspace Class: C 

Zurich TMA 6 
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Abbildung 8 -  ZRH TMA 6 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

Lower limit: 7500 ft AMSL 

Airspace Class: C 
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Zurich TMA 7 
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Abbildung 9 - ZRH TMA 7 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL1OO 

Lower limit: 8500 ft AMSL 

Airspace Class: C 
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Abbildung 10 - ZRH TMA s1 (HX) 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: 5500 ft AMSL 

Lower limit: 4500 ft AMSL 

Airspace Class: C 
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Zurich TMA 32 (SOUTH 2) I HX 
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Abbildung 11 - ZRH TMA 32 (HX) 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

Lower limit: 5500 ft AMSL 

Airspace Class: C 

Zurich TMA S3 (SOUTH 3) I HX 
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Abbildung 12- ZRH TMA S3 '(HX)"" 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

Lower limit: 7500 ft AMSL 

Airspace Class: C 
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Übersicht über die Anpassung des Luftraumes Dübendorf: 
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Abbildung 13 - DUB Airspace 
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Dübendorf T M A 1  
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Abbildung 15 - DUB TMA1 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

Lower limit: 3500 ft AMSL 

Airspace Class: D 

Dübendorf TMA 2 
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Abbildung 16 - DUB TMA 2 

Vertical Dimensions: 

Upper limit: FL100 

Lower limit: 5500 ft AMSL 

Airspace Class: D 
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